
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tür Auf eGbR
Stand: 02. Dezember 2024

§ 1 – Allgemeines und Geltungsbereich 

1. Diese  Allgemeinen  Geschaftsbedingungen  (AGB)  gelten  fur  Vertrage  der  Tur  Auf
eGbR mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des offentlichen Rechts
oder  offentlich-rechtlichen  Sondervermogen,  auf  die  das  deutsche  Kauf-  oder
Werkvertragsrecht Anwendung findet. 

2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder erganzende
Vereinbarungen  der  Vertragsparteien  oder  vom  Kunden  gestellte  und  von  diesen
Geschaftsbedingungen  abweichende  Vertragsbedingungen  werden  nur  Teil
vertraglicher  Vereinbarungen,  sofern  die  Tür  Auf  eGbR  schriftlich  zustimmt.  Das
Erfordernis  der  Schriftform  kann  nur  durch  eine  schriftliche  Vereinbarung  der
Vertragsparteien aufgehoben werden. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem
Fall,  beispielsweise  auch  dann,  wenn  wir  in  Kenntnis  entgegenstehender  oder
abweichender  Einkaufsbedingungen  des  Kunden  die  Lieferung  an  den  Kunden
vorbehaltlos ausfuhren. 

3. Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden
uns  gegenuber  abzugeben  sind  (zum  Beispiel  Fristsetzungen,  Mangelanzeigen,
Erklarung  von  Rucktritt  oder  Minderung),  bedurfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der
Schriftform. 

§ 2 – Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem
Kaufer* Kataloge,  technische Dokumentationen (zum Beispiel  Zeichnungen, Plane,
Berechnungen,  Kalkulationen,  Verweisungen  auf  DIN-Normen),  sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – uberlassen
haben. 

2. Angaben  in  Katalogen,  Zeichnungen und  Beschreibungen  sowie  Leistungs-,  Maß-,
Gewichts- und Farbangaben sind unverbindlich, soweit diese nicht Gegenstand eines
verbindlichen Angebotes sind. 

3. Die Bestellung der Ware gilt  als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der
Bestellung  nichts  anderes  ergibt,  sind  wir  berechtigt,  dieses  Vertragsangebot
innerhalb von 4 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

4. Die Annahme kann entweder schriftlich  (zum Beispiel  durch  Auftragsbestätigung)
oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

§ 3 – Liefer- und Leistungszeit 

1. Die Lieferfrist wird zwischen den Vertragsparteien individuell vereinbart bzw. von uns
bei Annahme der Bestellung angegeben. 

2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Grunden, die wir nicht zu vertreten haben,
nicht  einhalten  konnen  (Nichtverfugbarkeit  der  Leistung),  werden  wir  den  Kaufer
hieruber  unverzuglich  informieren  und  gleichzeitig  die  voraussichtliche,  neue
Lieferfrist  mitteilen.  Ist  die  Leistung  auch  innerhalb  der  neuen  Lieferfrist  nicht
verfugbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zuruckzutreten, eine
bereits erbrachte Gegenleistung des Kaufers werden wir unverzuglich erstatten. Als
Fall der Nichtverfugbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht
rechtzeitige  Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer,  wenn wir  ein kongruentes
Deckungsgeschaft  abgeschlossen  haben,  weder  uns  noch  unseren  Zulieferer  ein
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

3. Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kaufer erforderlich. Gerat die Tur Auf
eGbR  in  Lieferverzug,  so  kann  der  Kaufer  pauschalierten  Ersatz  seines
Verzugsschadens verlangen, welcher fur jede vollendete Kalenderwoche 0,5 Prozent
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch maximal 5 Prozent des Lieferwertes
betragt. Der Nachweis eines ausgebliebenen oder eines geringeren Schadens bleibt
der Tür Auf eGbR vorbehalten. 

4. Die Rechte nach § 9 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei
einem Ausschluss  der Leistungspflicht  (zum Beispiel  aufgrund  Unmoglichkeit  oder
Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfullung), bleiben unberuhrt. 

5. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang  zulassig  und  werden zu vereinbarten
Zahlungsbedingungen abgerechnet.

§ 4 – Lieferung, Gefahrubergang, Abnahme, Annahmeverzug des Kaufers 

1. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt ab Lager.  Auf Verlangen und Kosten des
Kaufers  wird  die  Ware  an  einen  anderen  Bestimmungsort  versandt
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die
Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung)
selbst zu bestimmen. 

2. Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung der Ware
geht spatestens mit der Ubergabe auf den Kaufer uber. Beim Versendungskauf geht
jedoch die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung der
Ware sowie die Verzogerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spedi-
teur, den Frachtfuhrer oder der sonst zur Ausfuhrung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt uber. 

3. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese fur den Gefahrubergang maßgebend.
Auch im Ubrigen gelten fur eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften
des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich,
wenn der Kaufer im Verzug der Annahme ist. 

4. Kommt der Kaufer in Annahmeverzug, unterlasst er eine Mitwirkungshandlung oder
verzogert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kaufer zu vertretenden Grunden,
so  sind  wir  berechtigt,  Ersatz  des  hieraus  entstehenden  Schadens  einschließlich
Mehraufwendungen (zum Beispiel Lagerkosten) zu verlangen. Hierfur berechnen wir
eine  pauschale  Entschadigung,  welche  fur  jede  vollendete  Kalenderwoche  0,5
Prozent  des  Nettopreises  (Lieferwert),  insgesamt  jedoch  maximal  5  Prozent  des
Lieferwertes betragt, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist –
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 

5. Der  Nachweis  eines  hoheren  Schadens  und  unsere  gesetzlichen  Anspruche
(insbesondere  Ersatz  von  Mehraufwendungen,  angemessene  Entschadigung,
Kundigung)  bleiben  unberuhrt;  die  Pauschale  ist  aber  auf  weitergehende
Geldanspruche anzurechnen. Dem Kaufer bleibt  der Nachweis  gestattet,  dass  uns
uberhaupt  kein  oder  nur  ein  wesentlich  geringerer  Schaden  als  vorstehende
Pauschale entstanden ist. 

§ 5 – Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Samtliche  Preise  der  Tur  Auf  eGbR  gelten  ab  Werk  bzw.  Lager  ausschließlich
Verpackungskosten und zzgl. Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Hohe. 

2. Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) tragt der Kaufer die Transportkosten ab Lager und
die  Kosten  einer  gegebenenfalls  vom  Kaufer  gewunschten  Transportversicherung.
Etwaige Zolle, Gebuhren, Steuern und sonstige offentliche Abgaben tragt der Kaufer.

Transport-  und  alle  sonstigen  Verpackungen  nach  Maßgabe  der
Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zuruck, sie werden Eigentum des Kaufers;
ausgenommen sind Paletten. 

3. Der Kaufpreis ist fallig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung
und  Lieferung  bzw.  Abnahme der Ware.  Wir  sind jedoch,  auch  im  Rahmen einer
laufenden  Geschaftsbeziehung,  jederzeit  berechtigt,  eine  Lieferung  ganz  oder
teilweise  nur  gegen  Vorkasse  durchzufuhren.  Einen  entsprechenden  Vorbehalt
erklaren wir spatestens mit der Auftragsbestatigung. 

4. Der Kaufer kommt mit Ablauf  vorstehender Zahlungsfrist  in  Schuldnerverzug.  Der
Kaufpreis ist wahrend des Schuldnerverzugs mit dem jeweils geltenden gesetzlichen
Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Tur Auf eGbR behalt sich die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenuber Kaufleuten bleibt unser Anspruch
auf den kaufmannischen Falligkeitszins (§ 353 HGB) unberuhrt. 

§ 6 – Aufrechnung und Zuruckbehaltungsrechte 

Der Kaufer kann gegenuber der Tur Auf  eGbR nur mit rechtskraftig festgestellten,
entscheidungsreifen,  seitens  der  Tür  Auf  GbR  anerkannten  oder  unstreitigen
Gegenforderungen  die  Aufrechnung  erklaren  oder  ein  Zuruckbehaltungsrecht
ausuben.  Bei  Mangeln  der  Lieferung  bleiben  die  Gegenrechte  des  Kaufers
insbesondere gemaß § 8 Abs. 5 Satz 2 dieser AGB unberuhrt. 

§ 7 – Eigentumsvorbehalt 

1. Die  Tur  Auf  GbR  bleibt  bis  zur  vollstandigen  Tilgung  aller  gegenwartigen  und
kunftigen  Forderungen  aus  dem  Kaufvertrag  und  einer  laufenden
Geschaftsbeziehung  (gesicherte  Forderungen)  Eigentumerin  der  an  den  Kaufer
veraußerten Waren. Dies gilt insbesondere auch bis zum Eingang aller Zahlungen aus
einem bestehenden Kontokorrentverhaltnis (Geschaftsverbindung) mit dem Kunden;
der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo. 

2. Die  unter  Eigentumsvorbehalt  stehenden  Waren  durfen  vor  Bezahlung  weder
verpfandet noch an Dritte zur Sicherheit ubereignet werden. Der Kaufer hat die Tur
Auf eGbR bis  zum Eigentumsubergang  unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn die Kaufsache gepfandet, sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist  oder ein
Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Soweit der Dritte nicht in
der  Lage  ist,  die  der  Tür  Auf  eGbR  infolge  eines  berechtigten  Drittwiderspruchs
entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu ersetzen,  haftet  der
Kaufer fur den Ausfall. 

3. Der Kaufer ist  bis  zum Eigentumsubergang  verpflichtet,  die  Kaufsache pfleglich zu
behandeln.  Insbesondere ist  er verpflichtet,  hochwertige Verkaufsguter auf eigene
Kosten  gegen  Diebstahl,  Feuer-  und  Wasserschaden  ausreichend  zu  versichern.
Gegebenenfalls erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind auf Kosten des
Kaufers rechtzeitig auszufuhren. 

4. Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des  Kaufers,  insbesondere  bei  Nichtzahlung  des
falligen  Kaufpreises,  sind  wir  berechtigt,  nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  vom
Vertrag zuruckzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des
Rucktritts herauszuverlangen. Zahlt  der Kaufer den falligen Kaufpreis  nicht,  durfen
wir  diese Rechte  nur geltend machen, wenn wir  dem Kaufer zuvor erfolglos  eine
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

5. Der Kaufer ist bis auf Widerruf gemaß unten lit. c. zur Weiterveraußerung und/oder
Weiterverarbeitung  der Vorbehaltsware im normalen Geschaftsverkehr berechtigt.
Fur diesen Fall gilt im Einzelnen was folgt:

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung,
Vermischung  oder  Verbindung  unserer  Waren  entstehenden
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten.
Bleibt  bei  einer Verarbeitung,  Vermischung  oder Verbindung  mit
Waren  Dritter  deren  Eigentumsrecht  bestehen,  so  erwerben  wir
Miteigentum im Verhaltnis der Rechnungswerte der verarbeiteten,
vermischten  oder  verbundenen  Waren.  Im  Ubrigen  gilt  fur  das
entstehende  Erzeugnis  das  Gleiche  wie  fur  die  unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b. Die  aus  dem  Weiterverkauf  der  Ware  oder  des  Erzeugnisses
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kaufer schon jetzt
insgesamt  –  inklusive  Umsatzsteuer  –  bzw.  in  Hohe  unseres
etwaigen  Miteigentumsanteils  gemaß  vorstehendem  Absatz  zur
Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2
genannten  Pflichten  des  Kaufers  gelten  auch  in  Ansehung  der
abgetretenen Forderungen. 

c. Zur  Einziehung  der  Forderung  bleibt  der  Kaufer  neben  uns
ermachtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenuber
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfahigkeit vorliegt und wir
den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausubung eines Rechts gem.
Abs.  4  geltend  machen.  Ist  dies  aber  der  Fall,  so  konnen  wir
verlangen, dass der Kaufer uns die abgetretenen Forderungen und
deren  Schuldner  bekannt  gibt,  alle  zum  Einzug  erforderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in
diesem  Fall  berechtigt,  die  Befugnis  des  Kaufers  zur  weiteren
Veraußerung  und  Verarbeitung  der  unter  Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren zu widerrufen. 

d. Zur  Sicherung  der  Kaufpreisforderung  tritt  der  Kaufer  auch
Forderungen  ab,  die  ihm  infolge  eines  gesetzlichen
Eigentumsubergangs  wegen  der  Verbindung  der  Kaufsache  mit
einem Grundstuck erwachsen. 

e. Ubersteigt  der  realisierbare  Wert  der  Sicherheiten  unsere
Forderungen um mehr als zehn Prozent, werden wir auf Verlangen
des Kaufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

§ 8 – Mangelanspruche des Kaufers 

1. Grundlage unserer Mangelhaftung ist insbesondere die uber die Beschaffenheit der
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung uber die Beschaffenheit der Ware
gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die
dem Kaufer vor seiner Bestellung uberlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in
den Vertrag einbezogen wurden. 

2. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung
zu  beurteilen,  ob  ein  Mangel  vorliegt  oder  nicht  (§  434  BGB).  Fur  offentliche
Außerungen  des  Herstellers  oder  sonstiger  Dritter  (zum  Beispiel  Werbeaussagen)
ubernehmen wir keine Haftung. 

*Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendete Bezeichnung „Käufer“ sowie sonstige Personenbezeichnungen erfolgen geschlechtsunabhängig. Diese undifferenzierte Bezeichnung dient allein der besseren Lesbarkeit des Textes.
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3. Die  Mangelanspruche  des  Kaufers  setzen  voraus,  dass  er  seinen  gesetzlichen
Untersuchungs- und Rugepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich
bei  der  Untersuchung  oder  spater  ein  Mangel,  so  ist  uns  hiervon  unverzuglich
schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzuglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb
von 4 Tagen erfolgt. Unabhangig von dieser Untersuchungs- und Rugepflicht hat der
Kaufer offensichtliche Mangel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb
von  4  Tagen  ab  Lieferung  schriftlich  anzuzeigen.  Versaumt  der  Kaufer  die
ordnungsgemaße Untersuchung und/oder Mangelanzeige, ist unsere Haftung fur den
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

4. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Kaufer als Nacherfullung zunachst nach
seiner  Wahl  Beseitigung  des  Mangels  (Nachbesserung)  oder  Lieferung  einer
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklart sich der Kaufer nicht daruber,
welches der beiden Rechte er wahlt, so konnen wir ihm hierzu eine angemessene
Frist setzen. Nimmt der Kaufer die Wahl nicht innerhalb der Frist  vor, so geht mit
Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns uber. 

5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfullung davon abhangig zu machen, dass
der Kaufer den falligen Kaufpreis bezahlt. Der Kaufer ist jedoch berechtigt, einen im
Verhaltnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zuruckzubehalten. 

6. Der  Kaufer  hat  uns  die  zur  geschuldeten  Nacherfullung  erforderliche  Zeit  und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prufungszwecken zu
ubergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kaufer die mangelhafte Sache
nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  zuruckzugeben.  Die  Nacherfullung  beinhaltet
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir
ursprunglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

7. Die  zum  Zweck  der  Prufung  und  Nacherfullung  erforderlichen  Aufwendungen,
insbesondere Transport-,  Wege-,  Arbeits-  und Materialkosten (nicht:  Ausbau- und
Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsachlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein
Mangelbeseitigungsverlangen des Kaufers als  unberechtigt heraus,  konnen wir die
hieraus entstandenen Kosten vom Kaufer ersetzt verlangen. 

8. Wenn  die  Nacherfullung  fehlgeschlagen  ist  oder  eine  fur  die  Nacherfullung  vom
Kaufer  zu  setzende  angemessene  Frist  erfolglos  abgelaufen  oder  nach  den
gesetzlichen  Vorschriften  entbehrlich  ist,  kann  der  Kaufer  vom  Kaufvertrag
zurucktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht
jedoch kein Rucktrittsrecht. 

9. Mangelbezogene Ruckgriffsanspruche kann der Kaufer gegen die Tur Auf eGbR nur
insoweit  geltend  machen,  als  er  im  Rahmen  des  Weiterverkaufs  keine  uber  die
gesetzlich zwingenden Mangelanspruche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen
hat. Dies gilt  fur den Umfang etwaiger Ruckgriffsanspruche gegen den Lieferanten
entsprechend. 

10. Anspruche des Kaufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bestehen  auch  bei  Mangeln  nur  nach  Maßgabe  von  §  9  und  sind  im  Ubrigen
ausgeschlossen. 

§ 9 – Sonstige Haftung

1. Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anderes  ergibt,  haften  wir  bei  einer  Verletzung  von  vertraglichen  und
außervertraglichen Pflichten nach den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften. 

2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und
grober Fahrlassigkeit. Bei einfacher Fahrlassigkeit haften wir nur 

a. fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit,

b. fur Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfullung die ordnungsgemaße Durchfuhrung
des Vertrags uberhaupt erst ermoglicht und auf deren Einhaltung
der  Vertragspartner  regelmaßig  vertraut  und  vertrauen  darf);  in
diesem  Fall  ist  unsere  Haftung  jedoch  auf  den  Ersatz  des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

3. Die sich aus Abs.  2 ergebenden Haftungsbeschrankungen gelten nicht,  soweit wir
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fur die Beschaffenheit der
Ware ubernommen  haben.  Das  gleiche gilt  fur  Anspruche des  Kaufers  nach  dem
Produkthaftungsgesetz. 

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kaufer
nur zurucktreten oder kundigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
Ein freies Kundigungsrecht des Kaufers (insbesondere gem. §§ 648, 649 BGB) wird
ausgeschlossen.  Im  Ubrigen  gelten  die  gesetzlichen  Voraussetzungen  und
Rechtsfolgen. 

§ 10 – Verjahrung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt die allgemeine Verjahrungsfrist fur
Anspruche  aus  Sach-  und  Rechtsmangeln  ein  Jahr  ab  Ablieferung.  Soweit  eine
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung mit der Abnahme. 

2. Handelt  es  sich  bei  der  Ware  jedoch  um  ein  Bauwerk  oder  eine  Sache,  die
entsprechend ihrer ublichen Verwendungsweise fur ein Bauwerk verwendet worden
ist  und  dessen  Mangelhaftigkeit  verursacht  hat  (Baustoff),  betragt  die
Verjahrungsfrist  gemaß der  gesetzlichen  Regelung  5  Jahre  ab  Ablieferung  (§  438
Abs. 1  Nr.  2  BGB).  Unberuhrt  bleiben  auch  gesetzliche  Sonderregelungen  fur
dingliche  Herausgabeanspruche  Dritter  (§  438  Abs.  1  Nr.  1  BGB),  bei  Arglist  des
Verkaufers  (§ 438  Abs.  3  BGB)  und  fur  Anspruche  im  Lieferantenregress  bei
Endlieferung an einen Verbraucher (§§ 478, 479 BGB). 

3. Die vorstehenden Verjahrungsfristen des Kaufrechts gelten auch fur vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzanspruche des Kaufers, die auf einem Mangel der
Ware  beruhen,  es  sei  denn  die  Anwendung  der  regelmaßigen  gesetzlichen
Verjahrung  (§§  195,  199  BGB)  wurde  im  Einzelfall  zu  einer  kurzeren  Verjahrung
fuhren. Die Verjah- rungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall
unberuhrt.  Ansonsten gelten fur Schadensersatzanspruche des Kaufers gemaß § 9
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 lit a. ausschließlich die gesetzlichen Verjahrungsfristen. 

§ 11 – Rechtswahl, Erfullungsort, Gerichtsstand 

1. Fur  diese  AGB  und  alle  Rechtsbeziehungen  zwischen  uns  und  dem  Kaufer  gilt
ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter  Ausschluss
internationalen  Einheitsrechts,  insbesondere  des  UN-Kaufrechts  (CISG).
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts  gemaß §  9 dieser AGB
unterliegen  dem  Recht  am  jeweiligen  Lageort  der  Sache,  soweit  danach  die
getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulassig oder unwirksam
ist. 

2. Erfullungsort ist der Geschaftssitz der Tur Auf eGbR.
3. Ist  der Kaufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs,  juristische Person des

offentlichen  Rechts  oder  ein  offentlich-rechtliches  Sondervermogen,  ist
ausschließlicher  –  auch  internationaler  –  Gerichtsstand  fur  alle  sich  aus  dem

Vertragsverhaltnis  unmittelbar  oder  mittelbar  ergebenden  Streitigkeiten  unser
Geschaftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand
des Kaufers zu erheben. 

*Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendete Bezeichnung „Käufer“ sowie sonstige Personenbezeichnungen erfolgen geschlechtsunabhängig. Diese undifferenzierte Bezeichnung dient allein der besseren Lesbarkeit des Textes.


